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abhauen1. Das Hofweistum von Thierhaupten bei Augs­
burg mildert: Der Täter kann die Strafe des Handabhauens 
durch Zahlung von 65 Pfund Pfennigen ablösen 2. Diesen 
strengen Schutz der Grenzzeichen kennt auch die lex Ro­
mana Burgundionum: Quicumque terminos aut limites aut 
arbores terminales, quae decusas accipiunt, scelerata prae­
sumptione evellere aut abscidere et signa inpressa eradere 
forte temptaverit, convinctus in eodem loco, ubi termini 
fuerunt, vite terminum sub incendio sortiatur3. Was für 
Marksteine und Grenzbäume gemeint sind, wird im allge­
meinen nicht gesagt; die Strafe schützt in gleicher Weise 
die Grenzen des Privatbesitzes wie die der Gemeinden; 
beide reichen ja, was schon Maurer betonte, gleich weit 
zurück. Wirft man aber einen Seitenblick auf K. Rübels 
fränkische Markensetzungstheorie, so kann das Urteil auch 
von hier aus nur ablehnend lauten; wäre das Markensetzen 
ein Privileg der fränkischen Beamten gewesen, wir wüssten 
wahrhaftig nichts mehr von solchen grausamen Bestim­
mungen ; die fränkische Zeit kennt mildere4.

Andere gewichtige Zeugnisse, die ausschliesslich das 
Alter der Gemarkungsgrenze erweisen, sind die zahlreich 
überlieferten Markumgänge und Flurprozessionen. 
Auch sie sind uns, wie die Strafen gegen Marksteinfrevler, 
sowohl für Einzeldörfer5 als auch für Markgenossenschaf­
ten6 bezeugt. Eine stattliche Sammlung dieser Grenz­
begänge hat Maurer zusammen getragen7, hier nur den 
typischen Fall: In der Markgenossenschaft Windecken- 
Ostheim (Wetterau) beschreiten die Priester, Burgmannen, 
Bürger und Nachbarn mit den Heiligen und Fahnen ihre 
Mark, um die Richtigkeit der Grenze gegen das Nachbardorf 
Eichen festzustellen8. Häufig werden die als Zeugen mit­
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